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Vernehmlassung, kantonale Verordnung über die nichtuniversitären 
Medizinalberufe (nuMedBV) 

 
Sehr geehrter Herr Gesundheitsdirektor Dr. Thomas Heiniger 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Herzlichen Dank, dass Sie uns die Gelegenheit geben, uns zur Kantonalen Verordnung über 
die nichtuniversitären Medizinalberufe äussern zu können. 
 
Wir haben die Verordnung geprüft und haben zur sehr technischen Ausführung die 
folgenden Anmerkungen zu machen: 
 
Bezug von Arzneimitteln 
 
§ 7. Inhaberinnen und Inhaber einer Berufsausübungsbewilligung oder einer Bewilligung zur 
Tätigkeit unter einem Titel der Komplementärmedizin sind berechtigt, die in ihrem Beruf 
notwendigen Arzneimittel im Grosshandel zu beziehen. 
 
In diesem Artikel stellt sich die Frage der Arzneimittelsicherheit nach Art 1.2.c. und Artikel 3 
des Heilmittelgesetzes.  
 
Dem vorliegenden Text der Vernehmlassung folgend dürften verschreibungspflichtige 
Medikamente der Liste A +B somit von nichtuniversitären Medizinalberufen vom 
Grosshandel bezogen, zur Anwendung gebracht oder auch an zu Behandelnde abgegeben 
werden. Dies widerspräche dem Art. 1.3.c. des HMGs, wo miteinander im Wettbewerb 
stehende Marktpartnern den gleichen gesetzlichen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen 
zu genügen hätten. 
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Deshalb schlagen wir vor, folgende Ergänzung vorzunehmen: 
 
§ 7. Inhaberinnen und Inhaber einer Berufsausübungsbewilligung oder einer Bewilligung zur 
Tätigkeit unter einem Titel der Komplementärmedizin sind berechtigt, die in ihrem Beruf 
notwendigen nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel, welche keine Fachberatung 
durch eine Medizinalperson erfordern, im Grosshandel zu beziehen. 
 
Gebühren 
§ 32. 
 
Zu den Gebühren stellen wir uns – wie bereits bei den universitären Medizinalberufen – die 
Frage, ob diese wirklich den Aufwand der Verwaltung widerspiegeln. Wir bezweifeln dies und 
werden uns gegebenenfalls über den Kostendeckungsgrad zu einem späteren Zeitpunkt 
äussern. 
 
Mit freundlichem Gruss 
 
CVP Kanton Zürich 

Im Auftrag von Dr. Lorenz Schmid, Kantonsrat 
Julia Hirzel, Geschäftsführerin 
 


